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Textliche Festsetzungen 
 
 
1. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB 
 
1.1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die gem. § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zuläs-

sigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
Anlagen für Verwaltung, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nach § 1 (6) BauNVO aus-
geschlossen. 

 
1.2 Höhenlage baulicher Anlagen § 9 (2) BauGB i. V. mit § 18 BauNVO 
 
1.2.1 Die Firsthöhen werden im Plan differenziert als Mindestmaß und als Höchstmaß oder nur 

als Höchstmaß festgesetzt. Sie beziehen sich auf die Fußbodenoberkante Erdgeschoss 
(FOK EG) und dürfen nicht überschritten werden. 

 
 Bezugspunkt für die maximale Höhenfestsetzung der FOK EG ist die Höhe der Straßen-

oberkante der dem Baugrundstück erschließungstechnisch zugeordneten Verkehrsfläche 
(Straße), gemessen in der auf die Gesamtlänge (einschließlich vor und rückspringende 
Bauteile) bezogenen Mittelachse des Gebäudes. 

 
1.2.2 Die maximale Firsthöhe darf ausnahmsweise um bis zu 0,50 m durch den besonderen 

Dachaufbau bei Passivhäusern oder Solarenergieanlagen überschritten werden. 
 
1.2.3 Die Sockelhöhe FOK EG darf bis zu 0,30 m über dem Bezugspunkt liegen, nicht jedoch 

unter dem Bezugspunkt. 
 
1.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen § 9 (1) Nr. 2 

BauGB 
 
1.3.1 Garagen / Carports und Stellplätze gem. § 12 (6) BauNVO sind nur innerhalb der über-

baubaren Grundstücksfläche sowie nur in den dafür vorgesehenen und gekennzeichne-
ten Flächen zulässig.  

 
1.3.2 Nur im Bereich der Zufahrten zu den Garagen / Carports und Stellplätzen sind im Vorgar-

tenbereich auch außerhalb der festgesetzten Flächen Stellplätze zulässig. Ausnahmswei-
se ist pro Grundstück ein weiterer Stellplatz außerhalb der festgesetzten Flächen ausge-
hend von der Straßenbegrenzungslinie zulässig. Dabei ist im WA 1, WA 3, WA 4 und WA 
6 (nur Einzelhäuser, nur Doppelhäuser bzw. nur Einzel- oder Doppelhäuser) die maxima-
le Zufahrtsbreite von Garagen, Carports und Stellplätzen ausgehend von der Straßenbe-
grenzungslinie auf 6 m begrenzt. Im WA 2 und WA 5 (nur Hausgruppen) ist die maximale 
Zufahrtsbreite dieses Stellplatzes ausgehend von der Straßenbegrenzungslinie auf 3 m 
begrenzt. 

 
1.3.3 Nebenanlagen gem. § 14 (1) sind bei über 15,0 m³ überbautem Raum gem. § 23 (5) 

BauGB nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
 
1.3.4 Die der Versorgung des Gebietes dienenden Nebenanlagen sind gem. § 14 (2) BauNVO 

im Baugebiet ausnahmsweise zulässig. 
 
1.4 Beschränkung der Wohnungszahl § 9 (1) Nr. 6 BauGB 
 
1.4.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind je Wohngebäude max. zwei eigenständige Wohneinhei-

ten zulässig. 
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1.5 Öffentliche und private Grünflüchen wie Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport, 

Spiel, Zelt und Badeplätze, Friedhöfe  §9 (1) Nr. 15 BauGB 
 
 Im Bereich der privaten Grünflächen sind als Einfriedung zur öffentlichen Verkehrsfläche 

hin nur Laubholzhecken zulässig. Nadelgehölzhecken zur Grundstückseinfriedung sind 
nicht zulässig. Der Anteil von Nadelgehölzen soll 30 % des Gehölzbestandes nicht über-
schreiten. 

 
 Bei der Bepflanzung sind die Arten der Auswahlliste von Gehölzen für Bebauungspläne 

und Satzungen der Stadt Hennef zu verwenden (siehe Anhang). 
 
 
1.6 Flächen mit Bindung für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen § 9 (1) Nr. 25 a BauGB 
 
 Die im Maßnahmenplan zum Landschaftspflegerischen Fachbeitrag eingetragenen Bäu-

me sind mit mittel bis großkronigen Arten der Auswahlliste von Gehölzen für Bebau-
ungspläne und Satzungen der Stadt Hennef zu bepflanzen und bei Abgang zu ersetzen. 
Die Anzahl der im Maßnahmenplan dargestellten Bäume ist bindend, die Standorte nicht. 
Als Pflanzqualität sind Hochstämme, 3 x verpflanzt mit 18/20 cm Stammumfang zu pflan-
zen.  

 
 
1.7 Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen (Straßenböschungen) § 9 (1) Nr. 26 

BauGB 
 
1.7.1 Gemäß § 9 (1) Nr. 26 BauGB sind die zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlichen 

Böschungen (Aufschüttungen, Abgrabungen) auf den privaten Grundstücken zulässig.  
 
 
1.8 Immissionsschutz 
 
1.81. In den mit L III gekennzeichneten Flächen sind folgende bauliche und sonstige Vorkeh-

rungen erforderlich: bei Außenbauteilen, die aus mehreren Teilflächen unterschiedlicher 
Schalldämmung bestehen, gelten die resultierenden Schalldämmmaße R'w.res., deren Be-
rechnung nach DIN 4109 erfolgt. Für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldäm-
mung von Außenbauteilen wird der Lärmpegelbereich III, dem der maßgebliche Außen-
lärmpegel zugeordnet ist, zugrunde gelegt. 

 
1.8.2 In den mit L III (Lärmpegelbereich III) gekennzeichneten Flächen sind die zur Lise Meit-

nerStraße orientierten Fassaden in westlicher, nördlicher und südlicher Richtung im 
Lärmpegelbereich III mit einem resultierenden Schalldämmmaß von R'w.res. = 35 dB aus-
zuführen. 

 
 Für Dächer ausgebauter Dachgeschosse ist ein bewertetes Schalldämmmaß R'w  40 dB 

erforderlich. 
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2. Bauordnungsrechtliche Vorschriften §9 (4) BauGB i. V. mit § 86  
 BauO NRW 
 
2.1 Einfriedungen 
 
 Zur öffentlichen Verkehrsfläche hin sind als Einfriedung nur max. 1,00 m hohe Hecken 

zulässig. (Arten wählbar aus der Anlage 2. "Sträucher“ oder "Schnitthecken“ der Anlage 
"Zusammenstellung von geeigneten Gehölzen“). 

 
2.2 Stützmauern 
 
 Private Stützmauern sind nur bis zu einer Höhe von 1,30 m zulässig. Sie sind zu begrü-

nen. 
 
2.3 Dächer 
 
 Es sind nur Satteldächer oder Pultdächer zulässig. Die beiden Hälften eines Doppelhau-

ses müssen die gleiche Dachform und Neigung aufweisen. Für Garagen sind Satteldä-
cher mit einer Dachneigung von 30°  45°, Pultdächer mit 10° bis 20° sowie bekieste oder 
begrünte Flachdächer zulässig. 

 
 Zulässig sind nur begrünte Dächer oder dunkle Dacheindeckungen in Form von Dach-

steinen, Naturschiefer, Kunstschiefer und Dachpfannen, wie sie den nachstehend aufge-
führten Farben der RALFarbtonkarte entsprechen: 

 Schwarztöne: 9004, 9005, 9011, 9017 

 Grautöne: 7043, 7026, 7016, 7021, 7024 

 Brauntöne (dunkelbraun und braunrot): 8028 (terrabraun), 8012 (rotbraun). 
 
 Sollten farbige Dacheindeckungen nicht der RALFarbtonkarte zugeordnet werden kön-

nen, sind Farbnuancierungen in Anlehnung an die angegebenen Farbtöne möglich. Nicht 
zulässig ist die Verwendung von hellen sowie reflektierenden Materialien für die Einde-
ckung von Dachflächen. Ausgenommen sind die Materialien von Einrichtungen, die der 
solaren Energiegewinnung dienen. 

 
 Gründächer sind mit extensiver Begrünung vorzusehen. 
 
 Solarkollektoren und sonstige Anlage zur Gewinnung regenerativer Energie sind flächen-

bündig in das Dachniveau zu integrieren oder in gleicher Neigung wie das Dach aufzuset-
zen. Bei Flachdächern dürfen die Solarkollektoren die OK Dach um bis zu 1,50 m über-
schreiten. 

 
 Gauben oder ähnliche Dachaufbauten dürfen eine Breite von max. 4,00 m aufweisen und 

in der Summe max. die Hälfte der Trauflänge der zugehörigen Dachfläche betragen. Der 
Abstand von Gauben oder ähnlichen Dachaufbauten untereinander, zu Firsten und Ort-
gängen muss mindestens 1,00 m betragen. Bei Ortgängen zählt als Messpunkt der 
Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut. 

 
2.4 Freiflächen 
 
2.4.1 Die nicht überbauten Grundstücksteile sind  abgesehen von den notwendigen Flächen 

für Nebenanlagen, Zufahrt oder Stellplatzfläche  gärtnerisch anzulegen, zu erhalten 
und mit lebenden Hecken einzufrieden. Nadelgehölzhecken zur Grundstückseinfriedung 
sind nicht zulässig. Die Anpflanzung von Nadelgehölzen innerhalb des Grundstückes darf 
einen Anteil von 30 % des Gehölzbestandes nicht übersteigen. 
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2.4.2 Stellplätze für Abfallbehälter sind so mit Laubgehölzen oder Hecken zu umpflanzen, dass 

sie von öffentlichen Verkehrsflächen aus nicht eingesehen werden können. 
 
2.4.3 Zur Gestaltung von Stellplätzen, Wegen, Zufahrten, Hofflächen etc. sind mit Ausnahme 

des Hauseingangsbereiches nur wasserdurchlässige Materialien, wie z. B. breitfugiges 
Pflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen etc. zur verwenden, soweit nicht nutzungsbe-
dingt oder durch rechtliche Vorgaben andere Belange verwendet werden müssen. 

 
 
3. Hinweise 
 
3.1 Bodendenkmale 
 
 Vor und frühgeschichtliche Funde sind unverzüglich der Stadt Hennef oder dem Land-

schaftsverband (Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege) zu melden, in unverändertem 
Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§§ 
15 und 16 DSchG). 

 
 
3.2 Energieversorgung 
 
 Das ausgewiesene Baugebiet wird mit Gas sowie hoch und niederspannungsseitig mit-

tels Erdkabel mit elektrischer Energie versorgt. 
 
3.3 Freianlagen 
 
 Bei der Pflege der Grünflächen ist möglichst auf die Verwendung von Pestiziden zu ver-

zichten. 
 
3.4 Oberboden 
 
 Der bei den Bauarbeiten anfallende Oberboden und der kulturfähige Unterboden sollen 

gem. § 202 BauGB auf dem jeweiligen Grundstück zur Herstellung von Vegetationsflä-
chen wieder aufgetragen werden, hierbei ist die DIN 18.915 zu beachten. 

 
3.5 Fluglärm 
 
 Bedingt durch die Nähe zum Flughafen Köln / Bonn sind Belästigungen durch Fluglärm 

möglich, deren negative Auswirkungen für die Bewohner mittels baulicher Maßnahmen 
begrenzt werden können (hier: Schallschutzfenster und / oder passive Schallschutzmaß-
nahmen). 

 
3.6 Kampfmittel 
 
 Bei Auffinden von Kampfmitteln während der Bauarbeiten sind die Arbeiten aus Sicher-

heitsgründen sofort einzustellen und die nächstgelegene Polizeidienststelle ist zu ver-
ständigen. 

 
 
Meckenheim, den 24.03.2005 
Naumann/Wü/S313_Textl. Festsetzungen 
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